
Teil 1: Allgemeines
HINWEIS FÜR VERBRAUCHER
Wir bieten keine Waren oder Dienstleistungen für Verbraucher an. Das Angebot der Micros-
taxx GmbH richtet sich ausschließlich an Kunden, die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen sind.

§ 1 Geltungsbereich, Form
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle unsere Ge-
schäftsbeziehungen mit unseren Kunden (auch „Käufer “), gleich ob diese online oder offline 
abgeschlossen werden. Als Kunden kommen ausschließlich Unternehmer im Sinne des § 14 
BGB in Betracht. Wir sind jederzeit dazu berechtigt, aussagekräftige Nachweise von unseren 
Kunden für deren Unternehmereigenschaft zu verlangen.
(2) Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung be-
weglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei 
Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die AGB 
in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt 
in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Ver-
träge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.
(3) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbe-
standteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich durch einen autorisierten Vertreter zu-
gestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, 
wenn wir in Kenntnis der AGB des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Ne-
benabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. 
Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schrift-
licher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den Vertrag (z.B. 
Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder 
Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere 
Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unbe-
rührt.
(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. 
Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in 
diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Registrierung als Kunde
Der Kunde hat neben Direktbestellungen die Möglichkeit, sich auf unserer Website mit einem 
eigenen Nutzerkonto zu registrieren, um auf diese Weise über unseren Online-Shop Produkte 
unseres Unternehmens erwerben zu können. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Unter-
nehmer (vgl. § 1 Abs.1 dieser AGB).

§ 3 Vertragsschluss 
(1) Die Präsentation und Bewerbung von Produkten, etwa in unserem Online-Shop oder sons-
tigen Medien, stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar.
Unsere Angebote erfolgen freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekenn-
zeichnet sind oder ausdrücklich verbindliche Zusagen enthalten oder sonst wie die Verbind-
lichkeit vereinbart wurde. Sie sind stets vertraulich zu behandeln. Unsere Angebote sind 
Aufforderungen zu Bestellungen. Vorgenanntes gilt auch, wenn wir dem Kunden Kataloge, 
technische Dokumentationen (z.B. Bilder, Filme, Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Daten-
blätter, Konzepte z.B. über Netzwerke oder IT-Strukturen und Kalkulationen, Verweisungen 
auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer 
Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten. Dies 
gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich” bezeichnet sind. Die nicht 
ausschließlich private Nutzung, insbesondere die Weitergabe an Dritte, durch den Kunden 
bedarf unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung. Der Kunde hat auf unser 
Verlangen diese Gegenstände vollständig an uns zurückzugeben und eventuell gefertigte 
Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr 
benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Der 
Kunde haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages auf Grund von ihm beige-
stellter Unterlagen, Rechte, insbesondere gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzt werden.
(2) Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als rechtsverbindliches Vertragsangebot. 
Soweit wir zusätzlich die Möglichkeit von elektronischen Bestellungen über unseren Online-
Shop eingerichtet haben, gibt der Kunde durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig be-
stellen“ bzw. auf dem sonst vereinbarten Kommunikationsweg ebenfalls ein rechtsverbind-
liches Angebot ab. Der Kunde ist an seine Bestellung ab Vertragsantrag 14 Kalendertage – bei 
elektronischer Bestellung 5 Werktage (jeweils an unserem Sitz) – nach Zugang der Bestellung 
bei uns gebunden, soweit der Kunde nicht regelmäßig auch mit einer späteren Annahme 
durch uns rechnen muss (§ 147 BGB). Dies gilt auch für Nachbestellungen des Kunden. Sofern 
sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot 
innerhalb von 14 Tagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
(3) Ein Vertrag kommt – auch im laufenden Geschäftsverkehr – erst dann zustande, wenn 
wir die Bestellung des Kunden schriftlich oder in Textform (d.h. auch per Telefax oder E-Mail) 
durch Auftragsbestätigung bestätigen. Die Auftragsbestätigung gilt nur unter der Bedingung, 
dass noch offene Zahlungsrückstände des Kunden beglichen werden und dass eine durch uns 
unverzüglich vorgenommene Kreditprüfung des Kunden ohne negatives Ergebnis bleibt. Bei 
Lieferung oder Leistung innerhalb der angebotsgegenständlichen Bindungsfrist des Kunden 
kann unsere Auftragsbestätigung durch unsere Leistung ersetzt werden, wobei die Absen-
dung der Lieferung maßgeblich ist. 

§ 4 Leistungsänderung
(1) Wir behalten uns vor, die Spezifikation der Ware insoweit abzuändern, als gesetzliche Er-
fordernisse dies notwendig machen, soweit durch diese Änderung keine Verschlechterung 
hinsichtlich Qualität und Brauchbarkeit zu dem üblichen Zweck und, soweit die Eignung zu 
einem bestimmten Zweck vereinbart wurde, zu diesem Zweck herbeigeführt wird. 
(2) Wir sind weiterhin berechtigt, Produkte mit handelsüblichen Abweichungen in Konstruk-
tion, Qualität, Form, Abmessung, Gewicht, Farbe und Ausrüstung ohne vorherige Ankündi-
gung zu liefern, sofern der Vertragsgegenstand und dessen Aussehen dadurch für den Kun-
den keine kaufmännisch und technisch unzumutbaren Änderungen erfahren. Zumutbar sind 
insbesondere technische Änderungen, Verbesserungen und Anpassungen an den neuesten 
Stand von Wissenschaft und Technik, Verbesserungen der Konstruktion und der Materialaus-
wahl. Solche Ware gilt als vertragsgerecht. 

§ 5 Lieferzeit und Lieferverzug
(1) Verbindliche Liefertermine und -fristen müssen ausdrücklich und schriftlich vereinbart wer-
den. Bei unverbindlichen oder ungefähren (ca., etwa, etc.) Lieferterminen und -fristen bemü-
hen wir uns, diese nach besten Kräften einzuhalten.
(2) Liefer- und/oder Leistungsfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung 
beim Kunden, jedoch nicht, bevor alle wirtschaftlichen, technischen und logistischen Einzel-

heiten der Ausführung des Auftrages zwischen dem Kunden und uns vollständig geklärt sind 
und alle sonstigen vom Kunden zu erfüllenden Voraussetzungen für die Lieferung/Leistung 
vollständig vorliegen, insbesondere vereinbarte Anzahlungen oder Sicherheiten und notwen-
dige Mitwirkungsleistungen durch den Kunden vollständig geleistet sind. Entsprechendes 
gilt für Liefer- und/oder Leistungstermine. Hat der Kunde nach Auftragserteilung Änderun-
gen verlangt, so beginnt eine neue angemessene Liefer-/Leistungsfrist mit der Bestätigung 
der Änderung durch uns. Angemessen ist dabei eine solche Lieferfrist/Leistungsfrist, welche 
die durch die Änderung bei der Herstellung der Liefer-/Leistungsbereitschaft notwendigen 
Vorbereitungshandlungen – z.B. in Form von Beschaffungen oder Subunternehmerlieferun-
gen – zusätzlich zur verbleibenden Lieferfrist/ Leistungsfrist berücksichtigt.
(3) Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind zulässig. Als Liefertag gilt bei einer Holschuld 
der Tag der Meldung der Versandbereitschaft, im Falle einer Versendungsschuld der Tag der 
Absendung der Produkte, bei einer Bringschuld der Tag der Ablieferung am vereinbarten 
Lieferort.
(4) Das Interesse des Kunden an unserer Leistung entfällt mangels anderer schriftlicher Ver-
einbarung nur dann, wenn wir wesentliche Teile nicht oder verzögert liefern.
(5) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht 
einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber unver-
züglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leis-
tung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teil-
weise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden 
wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt 
insbesondere die nicht richtige und die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zu-
lieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch 
unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflich-
tet sind. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert.
(6) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Ge-
raten wir in Lieferverzug, muss der Kunde uns zunächst eine angemessene Nachfrist von min-
destens – soweit nicht unangemessen – 14 Werktagen zur Leistung setzen. Verstreicht diese 
fruchtlos, kann der Kunde pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die Scha-
denspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises 
(Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. 
Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Kunden gar kein Schaden oder nur ein wesent-
lich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. Sofern der Lieferverzug auf 
einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung oder auf der schuldhaften 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(7) Die Rechte des Kunden gem. § 13 dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte, insbeson-
dere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumut-
barkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

§ 6 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug
(1) Die Lieferung erfolgt ab München (Ex Works INCOTERMS 2020), wo auch der Erfüllungs-
ort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kun-
den wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. Die Sendung wird 
von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf seine Kosten gegen Diebstahl, 
Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht bei ver-
einbarter Holschuld mit Übergabe der zu liefernden Produkte an den Kunden, bei vereinbar-
ter Versendungsschuld mit Übergabe an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Unternehmungen, spätestens jedoch mit Verlassen 
unseres Unternehmenssitzes oder unseres Lagers, oder unserer Niederlassung oder des Her-
stellerwerkes auf den Kunden über, es sei denn, es ist eine Bringschuld vereinbart. Im Falle der 
Bringschuld geht die Gefahr mit der Ablieferung am vereinbarten Ort auf den Kunden über. 
Vorstehendes gilt auch, wenn eine vereinbarte Teillieferung erfolgt.
(3) Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch 
im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkver-
tragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im 
Verzug der Annahme ist.
(4) Verzögert sich die Sendung dadurch, dass wir infolge gänzlichen oder teilweisen Zahlungs-
verzuges des Kunden oder aus einem sonstigen vom Kunden zu vertretenden Grund von unse-
rem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen, so geht die Gefahr spätestens ab dem Datum 
der Absendung der Mitteilung der Versand- und/oder Leistungsbereitschaft gegenüber dem 
Kunden auf den Kunden über.
(5) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder ver-
zögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind 
wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen 
(z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung i.H.v. 
0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufener Woche, 
beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versand-
bereitschaft der Ware, maximal 10% des Rechnungsbetrages pro Jahr. Die Geltendmachung 
und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.
(6) Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere 
Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; 
die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Kunden bleibt 
der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden 
als vorstehende Pauschale entstanden ist.

§ 7 Selbstbelieferungsvorbehalt, höhere Gewalt und sonstige Behinderungen 
(1) Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen für die Erbringung unserer ge-
schuldeten vertragsgegenständlichen Lieferung oder Leistung Lieferungen oder Leistungen 
unserer Lieferanten trotz ordnungsgemäßer und ausreichender Eindeckung vor Vertrags-
schluss mit dem Kunden entsprechend der Quantität und der Qualität aus unserer Liefer- 
oder Leistungsvereinbarung mit dem Kunden (kongruente Eindeckung) nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig oder treten Ereignisse höherer Gewalt von nicht unerheblicher Dauer 
(d.h. mit einer Dauer von länger als 14 Kalendertagen) ein, so werden wir unseren Kunden 
rechtzeitig schriftlich oder in Textform darüber informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, 
die Lieferung oder Leistung um die Dauer der Behinderung herauszuschieben oder wegen 
des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, soweit wir un-
serer vorstehenden Informationspflicht nachgekommen sind und nicht das Beschaffungsrisi-
ko nach § 276 BGB oder eine Liefer- bzw. Leistungsgarantie übernommen haben. Der höheren 
Gewalt stehen gleich: Streik, Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknapp-
heit, unverschuldete Transportengpässe oder -hindernisse, unverschuldete Betriebsbehinde-
rungen – z.B. durch Feuer, Wasser und Maschinenschäden –, Epidemien, Pandemien (wie etwa 
bei COVID 19), Seuchen oder Quarantäneanordnungen und alle sonstigen Behinderungen, die 
bei objektiver Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind.
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(2) Ist ein Liefer- und/oder Leistungstermin oder eine Liefer- und/oder Leistungsfrist verbind-
lich vereinbart und wird aufgrund von Ereignissen nach Absatz 1 der vereinbarte Liefertermin 
oder die vereinbarte Lieferfrist überschritten, so ist der Kunde berechtigt, nach fruchtlosem 
Verstreichen einer angemessenen Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere solche auf Schadens-
ersatz, sind in diesem Fall ausgeschlossen.
(3) Vorstehende Regelung gemäß Absatz 2 gilt entsprechend, wenn aus den in Absatz 1 ge-
nannten Gründen auch ohne vertragliche Vereinbarung eines festen Liefertermins dem Kun-
den ein weiteres Festhalten am Vertrag objektiv unzumutbar ist.

§ 8 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager München, zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer, Verpackung und sonst anfallender Kosten, wie insbesondere Versandkosten. 
(2) Beim Versendungskauf (§ 6 Abs. 1) trägt der Kunde die Transportkosten ab Lager und die 
Kosten einer ggf. von ihm gewünschten Transportversicherung. Die jeweils geltenden Trans-
portkosten ergeben sich aus unserem Angebot. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonsti-
ge öffentliche Abgaben trägt der Kunde.
(3) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und 
Lieferung bzw. Abnahme der Ware, sofern nichts anderes vereinbart ist. Wir sind jedoch, auch 
im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz 
oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären 
wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.
(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis ist 
während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir 
behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber 
Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) un-
berührt.
(5) Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein 
Anspruch rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt ist. Bei Mängeln der 
Lieferung bleiben die Gegenrechte des Kunden unberührt.
(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Kunden gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsver-
weigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt 
(§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) 
können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlich-
keit der Fristsetzung bleiben unberührt.

§ 9 Preisanpassung
(1) Wir sind berechtigt, die Vergütung einseitig im Falle der Erhöhung von Materialherstel-
lungs- und/oder Material- und/oder Produktbeschaffungskosten, Lohn- und Lohnnebenkos-
ten, Sozialabgaben sowie Energiekosten und Kosten durch Umweltauflagen, und/oder Wäh-
rungsregularien und/oder Zolländerung, und/oder Frachtsätze und/oder öffentliche Abgaben 
entsprechend zu erhöhen, wenn diese die Warenherstellungs- oder Beschaffungskosten oder 
Kosten unserer vertraglich vereinbarten Leistungen unmittelbar oder mittelbar beeinflussen 
und wenn zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als 4 Monate liegen. Eine Erhö-
hung im vorgenannten Sinne ist ausgeschlossen, soweit die Kostensteigerung bei einzelnen 
oder aller der vorgenannten Faktoren durch eine Kostenreduzierung bei anderen der genann-
ten Faktoren in Bezug auf die Gesamtkostenbelastung für die Lieferung aufgehoben wird. 
Reduzieren sich vorgenannte Kostenfaktoren, ohne dass die Kostenreduzierung durch die 
Steigerung anderer der vorgenannten Kostenfaktoren ausgeglichen wird, ist die Kostenredu-
zierung im Rahmen einer Preissenkung an den Kunden weiterzugeben.
(2) Liegt der neue Preis auf Grund unseres vorgenannten Preisanpassungsrechtes 20% oder 
mehr über dem ursprünglichen Preis, so ist der Kunde zum Rücktritt von noch nicht voll-
ständig erfüllten Verträgen berechtigt. Er kann dieses Recht jedoch nur unverzüglich nach 
Mitteilung des erhöhten Preises geltend machen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor („Vorbehaltsware“), 
bis alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden einschließlich der 
künftig entstehenden Ansprüche aus später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies 
gilt auch für einen Saldo zu unseren Gunsten, wenn einzelne oder alle Forderungen von uns 
in eine laufende Rechnung (Kontokorrent) aufgenommen werden und der Saldo gezogen ist.
(2) Der Kunde hat die Vorbehaltsware entsprechend dem jeweiligen Wiederbeschaffungs-
wert, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl, zu versichern, sowie eine Elementarschutz-
versicherung, die insbesondere Wasser- und Sturmschäden abdeckt, abzuschließen. Ansprü-
che gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden Schadensfall werden 
bereits hiermit in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten. Wir nehmen die 
Abtretung an.
(3) Der Kunde ist berechtigt, die gelieferten Produkte im gewöhnlichen Geschäftsverkehr wei-
ter zu verkaufen. Andere Verfügungen, insbesondere Verpfändungen oder Einräumung von 
Sicherungseigentum, sind ihm nicht gestattet. Wird die Vorbehaltsware bei Weiterveräuße-
rung vom Dritterwerber nicht sofort bezahlt, ist der Kunde verpflichtet, nur unter verlänger-
tem Eigentumsvorbehalt, d.h. gegen Abtretung des Kaufpreises gegen den Erwerber, weiter 
zu veräußern. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entfällt ohne wei-
teres, wenn der Kunde seine Zahlung einstellt, oder uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät.
(4) Der Kunde tritt uns bereits hiermit alle Forderungen einschließlich Sicherheiten und 
Nebenrechte ab, die ihm aus oder im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung von Vor-
behaltsware gegen den Endabnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Er darf keine Verein-
barung mit seinen Abnehmern treffen, die unsere Rechte in irgendeiner Weise ausschließen 
oder beeinträchtigen, oder die Vorausabtretung der Forderung zunichtemachen. Im Falle der 
Veräußerung von Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen gilt die Forderung gegen den 
Drittabnehmer in Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Nettolieferpreises 
als abgetreten, sofern sich aus der Rechnung nicht die auf die einzelnen Waren entfallenden 
Beträge ermitteln lassen.
(5) Der Kunde bleibt zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderung bis zu unserem je-
derzeit zulässigen Widerruf berechtigt. Wir verpflichten uns jedoch, die Einzugsermächtigung 
nur bei berechtigtem Interesse unsererseits zu widerrufen. Ein solches berechtigtes Interesse 
liegt beispielsweise vor, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungs-
gemäß nachkommt oder in Zahlungsverzug gerät. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, 
uns die zur Einziehung abgetretener Forderungen erforderlichen Auskünfte und Unterlagen 
vollständig zu geben und, sofern wir dies nicht selbst tun, seine Abnehmer unverzüglich von 
der Abtretung an uns zu unterrichten.
(6) Nimmt der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltswaren in ein 
mit seinen Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen sich zu sei-
nen Gunsten ergebenden anerkannten Schlusssaldo bereits jetzt in Höhe des Betrages an uns 
ab, der dem Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhältnis eingestellten Forderung aus der 
Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware entspricht. Wir nehmen die Abtretung an.

(7) Hat der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung der von uns gelieferten oder 
zu liefernden Produkten bereits an Dritte abgetreten, insbesondere aufgrund echten Facto-
rings (Forderungskauf, bei dem der Factor die Delkrederefunktion übernimmt) oder unechten 
Factorings (Forderungskauf als Kreditgeschäft, wobei das Risiko der Uneinbringlichkeit beim 
Forderungsverkäufer verbleibt), oder sonstige Vereinbarungen getroffen, aufgrund derer un-
sere derzeitigen oder künftigen Sicherungsrechte gemäß dieser AGB beeinträchtigt werden 
können, hat er uns dies unverzüglich anzuzeigen. Im Falle eines unechten Factorings sind wir 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Herausgabe bereits gelieferter Produkte zu 
verlangen. Gleiches gilt im Falle eines echten Factorings, wenn der Kunde nach dem Vertrag 
mit dem Factor nicht frei über den Kaufpreis der Forderung verfügen kann.
(8) Bei kundenseitig verschuldetem vertragswidrigem Handeln, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, sind wir nach Rücktritt vom Vertrag zur Rücknahme aller Vorbehaltswaren berechtigt. 
Der Kunde ist in diesem Fall ohne weiteres zur Herausgabe verpflichtet und trägt die für 
die Rücknahme erforderlichen Transportkosten. In der Rücknahme der Vorbehaltsware durch 
uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind bei Rücktritt berechtigt, die Vorbehaltsware zu 
verwerten. Der Verwertungserlös wird, abzüglich angemessener Kosten der Verwertung, mit 
denjenigen Forderungen verrechnet, die uns der Kunde aus der Geschäftsbeziehung schul-
det. Zur Feststellung des Bestandes der von uns gelieferten Ware dürfen wir jederzeit zu den 
normalen Geschäftsstunden die Geschäftsräume des Kunden betreten. Von allen Zugriffen 
Dritter auf Vorbehaltsware oder uns abgetretener Forderung hat uns der Kunde unverzüglich 
schriftlich zu unterrichten.
(9) Übersteigt der Wert der für uns nach vorstehenden Bestimmungen bestehenden Sicher-
heiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10%, sind wir auf Verlangen des 
Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
(10) Bearbeitung und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller, ohne uns 
jedoch zu verpflichten. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Nettorechnungsbetrages unserer Ware zu den Nettorech-
nungsbeträgen der anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenstände. Werden unsere 
Vorbehaltswaren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache ver-
bunden, die als Hauptsache anzusehen ist, so überträgt der Kunde uns schon jetzt im vorge-
nannten gleichen Verhältnis das Miteigentum hieran. Der Kunde verwahrt das Eigentum oder 
Miteigentum unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als 
Vorbehaltsware. Auf unser Verlangen ist der Kunde jederzeit verpflichtet, uns die zur Ver-
folgung unserer Eigentums- oder Miteigentumsrechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

§ 11 Mängelansprüche des Kunden
(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Min-
derlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten 
die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend in diesen AGB nichts anderes bestimmt 
ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der 
unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lie-
ferantenregress gem. §§ 478 BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, 
wenn die mangelhafte Ware durch den Kunden oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch 
Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.
(2) Garantien im Rechtssinne geben wir nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt; 
sie werden ausschließlich zwischen Hersteller und Kunde abgewickelt, sofern nichts anderes 
schriftlich vereinbart ist.
(3) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware 
getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Pro-
duktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind 
oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren.
(4) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 
beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Sofern wir nicht 
Hersteller der gelieferten Produkte sind, gilt folgendes:
Für öffentliche Äußerungen des Herstellers von Zulieferprodukten oder sonstiger Dritter (z.B. 
Werbeaussagen), auf die uns der Kunde nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen hat, 
übernehmen wir keine Haftung.
(5) Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Kunde bei Vertragsschluss kennt oder 
grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Kunden 
voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) 
nachgekommen ist. Bei zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren 
hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich 
bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, 
so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Versäumt der Kunde die ord-
nungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. 
nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vor-
schriften ausgeschlossen.
(6) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung 
durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Vor-
aussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
(7) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der 
Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis 
zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
(8) Der Kunden hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegen-
heit zu geben, insbesondere nach unserer Wahl die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken 
zu übergeben oder so bereitzuhalten, dass ein von uns beauftragter Servicetechniker nach 
Absprache beim Kunden die Reparatur vornehmen kann. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns 
der Kunden die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die 
Prüfung und Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 
erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
(9) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbeson-
dere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten 
tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein 
Mangel vorliegt, allerdings nur insoweit, als sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kauf-
sache an einen anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Andernfalls können wir 
vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten 
(insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Man-
gelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar. 
(10) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unver-
hältnismäßiger Schäden, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von 
uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derarti-
gen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das 
Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nach-
erfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
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(11) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden 
zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist, kann der Kunden vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. 
Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
(12) Mängelansprüche entfallen, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung die Ware verän-
dert oder durch Dritte verändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder 
unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entstehen-
den Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
(13) Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände er-
folgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.
(14) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen be-
stehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 11 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

§ 12 Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte – Rechtsmängel
(1) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, sind wir verpflichtet, die Liefe-
rungen und Leistungen lediglich im Land des Herstell- und des Lieferortes frei von gewerb-
lichen Schutzrechten Dritter (nachfolgend „Schutzrechte“) zu erbringen. „Schutzrechte“ in 
diesem Sinne sind Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Marken, einschließlich deren 
jeweiligen Anmeldungen, sowie Urheberrechte. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von 
Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen und Leistun-
gen gegen Sie berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Kunden innerhalb 
der in Ziffer 15 1. Abs. der AGB bestimmten Frist wie folgt:
(2) Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen 
und Leistungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht 
nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen 
möglich, stehen dem Kunden die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. Unsere 
Pflicht zur Leistung von Schadenersatz richtet sich nach § 13.
(3) Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, wenn und soweit der Kunde uns 
über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich informiert, eine 
Verletzung nicht anerkannt hat und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlun-
gen vorbehalten bleiben.
(4) Die Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung 
ausschließlich zu vertreten hat.
(5) Die Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung 
durch spezielle Vorgaben des Kunden, durch eine uns nicht voraussehbare Anwendung oder 
dadurch verursacht wird, dass die Lieferung und Leistung durch den Kunden nachträglich un-
befugt verändert wird.
(6) Weitergehende oder andere als in dieser Regelung geregelten Ansprüche gegen uns oder 
unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.
(7) Sofern im Zusammenhang mit den vertraglichen Pflichten ein schutzrechtsfähiges Er-
gebnis resultiert, stehen uns sämtliche Schutzrechte an diesem Ergebnis ausschließlich zu, 
es sei denn, dass der Kunde maßgeblich an der Erstellung des Ergebnisses beteiligt war. In 
solch einem Fall oder in allen sonstigen Fällen, in welchen ein schutzrechtsfähiges Ergebnis 
gemeinsam erstellt wurde, sind wir uns darüber einig, dass uns zumindest ein unentgeltliches, 
räumlich, zeitlich und inhaltlich unbegrenztes, nicht ausschließliches Nutzungsrecht zusteht.

§ 13 Sonstige Haftung
(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts ande-
res ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten 
nach den gesetzlichen Vorschriften.
(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Ver-
schuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften 
wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegen-
heiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall 
ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt.
(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten 
sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden wir 
nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arg-
listig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde 
und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
(5) Der Kunde haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages auf Grund von ihm 
beigestellter Unterlagen, Rechte, insbesondere gewerbliche Schutzrechte Dritter, verletzt 
werden.

§ 14 Datensicherung und Abtretung von Ansprüchen
(1) Beauftragt uns der Kunde mit Wartungs-, Installations- oder Erweiterungsarbeiten oder 
sonstigen Arbeiten jedweder Art (auch im Rahmen der Mängelhaftung nach § 11) an Hard- 
oder Software, die der Speicherung, Aufzeichnung oder Verarbeitung von Daten dienen, so 
hat der Kunde sicherzustellen, dass vor Beginn dieser Arbeiten eine ordnungsgemäße Si-
cherung aller Daten durchgeführt wird, um so den Datenbestand vor Beginn dieser Arbeiten 
jederzeit rekonstruieren zu können. Bei Verlust von Daten haften wir nur für den typischen 
Aufwand, der bei ordnungsgemäßer Datensicherung durch den Kunden für die Wiederher-
stellung der Daten erforderlich ist.
(2) Ansprüche gegen uns sind ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht abtretbar.

§ 15 Verjährung
(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für An-
sprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme verein-
bart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
(2)  Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware be-
ruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 
BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des 
Kunden gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz ver-
jähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 16 Exportklausel 
(1) Die gelieferte Ware ist mangels abweichender vertraglicher Vereinbarungen mit dem 
Kunden zum erstmaligen Inverkehrbringen durch den Kunden innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, oder bei Lieferung außerhalb dieses Gebietes ins vereinbarte Land der Erstaus-
lieferung (Erstlieferland) bestimmt.

(2) Die Ausfuhr bestimmter Güter durch den Kunden von dort kann – z.B. aufgrund ihrer Art 
oder ihres Verwendungszweckes oder Endverbleibs – der Genehmigungspflicht unterliegen. 
Der Kunde ist selbst verpflichtet, dies zu prüfen und die für diese Güter einschlägigen Aus-
fuhrvorschriften und Embargos, insbesondere der Europäischen Union (EU), der Bundesre-
publik Deutschland beziehungsweise anderer EU-Mitgliedsstaaten sowie gegebenenfalls der 
USA oder ASEAN-Staaten und aller beim In- oder Export betroffener Drittländer strikt zu 
beachten, soweit er die von uns gelieferten Produkte aus dem Erstauslieferungsland ausführt 
oder durch Dritte ausführen lässt.
(3) Der Kunde wird insbesondere prüfen, sicherstellen und uns auf Aufforderung nachweisen, 
dass
-  die überlassenen Produkte nicht für eine rüstungsrelevante, kerntechnische oder waffen-

technische Verwendung bestimmt sind;
-  keine Unternehmen und Personen, die in der US-Denied Persons List (DPL) genannt sind, 

mit US-Ursprungswaren, US-Software und US-Technologie beliefert werden;
-  keine Unternehmen und Personen, die in der US-Warning List, US Entity List oder US-Spe-

cially Designated Nationals List genannt sind, ohne einschlägige Genehmigung mit US-Ur-
sprungserzeugnissen beliefert werden;

-  keine Unternehmen und Personen beliefert werden, die in der Liste der Specially Designated 
Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, Specially Designated Global Terrorists oder der 
Terroristenliste der EU oder anderer einschlägiger Negativlisten für Exportkontrolle genannt 
werden;

- keine militärischen Empfänger mit den von uns gelieferten Produkten beliefert werden;
-  keine Empfänger hiermit beliefert werden, bei denen ein Verstoß gegen sonstige Export-

kontrollvorschriften, insbesondere der EU oder der ASEAN-Staaten vorliegt;
-  alle Frühwarnhinweise der zuständigen deutschen oder nationalen Behörden des jeweiligen 

Erstauslieferungslands der Lieferung beachtet werden.
(4) Der Kunde stellt bei vereinbarter Lieferung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf 
seine Kosten sicher, dass hinsichtlich der von uns zu liefernden Ware alle nationalen Einfuhr-
bestimmungen des Erstlieferlandes erfüllt sind.
(5) Der Kunde stellt uns von allen Schäden und Aufwänden frei, die aus der schuldhaften Ver-
letzung der vorstehenden Pflichten gem. (1)-(4) resultieren.

§ 17 Rechtswahl, Gerichtsstand, Wirksamkeit und Sonstiges
(1) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbeson-
dere des UN-Kaufrechts.
(2) Ist der Kunden Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internatio-
naler Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar erge-
benden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in München. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde 
Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am 
Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen Individual-
abrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche 
Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden, einschließlich dieser AGB, 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung wird durch eine 
Regelung ersetzt, deren wirtschaftlicher Erfolg der Unwirksamen möglichst nahekommt.

Teil 2: Ergänzende Regelungen für Dienstleistungen der Microstaxx GmbH

Im Falle der Erbringung von Dienstleistungen durch Microstaxx gelten zusätzlich folgende 
Regelungen:

§ 1 Geltungsbereich
Gegenstand von Dienstleistungen unseres Unternehmens ist die vereinbarte, im Vertrag be-
zeichnete Dienstleistung, nicht die Erzielung eines bestimmten wirtschaftlichen Erfolges. 

§ 2 Mitwirkungspflichten des Vertragspartners
(1) Die Erbringung von Dienstleistungen setzt voraus, dass der Kunde die jeweils vereinbar-
ten Mitwirkungspflichten und technischen Anforderungen während der Dauer der Erfüllung 
unserer Dienstleistungspflichten erfüllt. Sollten keine Mitwirkungspflichten und technischen 
Anforderungen definiert sein, hat der Kunde sämtliche Pflichten zu erfüllen, die uns nach 
dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik eine Erbringung unserer Dienstleistungen 
im üblichen Zeitraum für vergleichbare Dienstleistungen ermöglichen. Insbesondere hat der 
Kunde unsere Dienstleistungen durch angemessene Mitwirkungshandlungen zu fördern. Er 
wird uns insbesondere die dafür erforderlichen Informationen, Daten und erforderlichenfalls 
Mitarbeiter zur Verfügung stellen sowie unseren Mitarbeitern zu seinen Geschäftszeiten im 
erforderlichen Umfang den Zutritt zu seinen Geschäftsräumen ermöglichen. Darüber hinaus 
wird der Kunde die notwendigen Arbeitsmaterialien, insbesondere Arbeitsplätze und Compu-
ter, in seinen Geschäftsräumen in angemessenem Umfang zur Verfügung stellen.
(2) Kommt der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht nach und können wir aus diesem 
Grunde unsere Leistungspflicht ganz oder teilweise nicht innerhalb der vereinbarten Zeit ab-
schließen, so verlängert sich der dafür vereinbarte Zeitraum angemessen. Darüberhinausge-
hende Rechte behalten wir uns vor.
(3) Es obliegt dem Kunden, ordnungsgemäße Datensicherungen durchzuführen und die von 
unserer Dienstleistung nicht umfasste Soft- und Hardwareumgebung ordnungsgemäß zu 
pflegen und zu warten. Der Kunde hat die Hard- und Software insbesondere gegen unbefug-
te Zugriffe durch Mitarbeiter oder sonstige Dritte, Viren, Trojaner und sonstige Schadsoftware 
zu schützen.

§ 3 Datenschutz und Informationssicherheit
(1) Die Parteien beachten die datenschutzrechtlichen Vorgaben.
(2) Das Nähere regelt der zwischen den Parteien geschlossene Auftragsverarbeitungsvertrag 
(Art. 28 Abs. 3 DS-GVO).
(3) Wir haben geeignete und dem Stand der Technik entsprechende organisatorische und 
technische Maßnahmen getroffen, um die Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Ver-
traulichkeit unserer im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten Informationssysteme, 
Komponenten und Prozesse und aller vom Kunden überlassenen oder sonst zugänglich ge-
machten Daten sicherzustellen. Diese Anforderungen gelten auch für die Kommunikation und 
Zusammenarbeit mit dem Kunden. Bei Verwendung von nicht seinem Zugriff unterliegenden 
Systemen hat er seinen Vertragspartnern entsprechende Verpflichtungen aufzuerlegen und 
deren Einhaltung regelmäßig zu überwachen.
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